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      Satzung 
der Stadt Rheinsberg 

über die Erhebung von Beiträgen 
für die Wasserversorgung  

und über die Erhebung von Kostenersatz 
für Grundstücksanschlüsse 

( Wasserversorgungsbeitragssatzung ) 
 
Aufgrund des § 5 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Brandenburg (GO) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 10.10.2001 GVBl. I., S. 154, zuletzt geändert durch den Art. 6 des 
Zweiten Gesetzes zur Entlastung der Kommunen von pflichtigen Aufgaben  vom 17.12.2003 
(GVBl. I. 294), der §§ 6 abs. 1, 8 Abs. 4 des Gesetzes über Kommunale Gemeinschaftsarbeit 
(GKG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28.05.1999 (GVBl. I. S. 194) und des 
Brandenburgischen Wassergesetzes vom 13.07.1994 (GVBL. I. S. 302), zuletzt geändert durch 
Art. 4 des Zweiten Gesetzes zur Entlastung der Kommunen von pflichtigen Aufgaben vom 
17.12.2003 (GVBl. I. 294), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rheinsberg auf ihrer 
Sitzung am 26.10.2005 folgende Satzung beschlossen: 
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§ 1 
Allgemeines 

 
(1) Die Stadt Rheinsberg betreibt die Wasserversorgung nach Maßgabe der Satzung über die  

Wasserversorgung (Wasserversorgungssatzung vom 06.02.2002) als jeweils eine rechtlich 
selbständig öffentliche Einrichtung 

 
(2) Die Stadt Rheinsberg erhebt nach Maßgabe dieser Satzung 
 

a) Beiträge zur Deckung ihres Aufwandes für die zentrale öffentliche  
Wasserversorgungsanlage einschließlich der Kosten für den Grundstücksanschluss,    
Wasserversorgungsbeiträge, 

b) Kostenerstattungen für weitere Grundstücksanschlüsse an die zentrale öffentliche 
Wasserversorgungsanlage, Aufwendungsersatz. 

 
(3) Die nach dieser Satzung zu erhebenden Beiträge sind die Gegenleistung für die Möglichkeit 

der Inanspruchnahme der zentralen öffentlichen Wasserversorgungsanlage und den 
hierdurch wirtschaftlich gebotenen Vorteil für ein Grundstück. 

 
(4) Der Wasserversorgungsbeitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück. 
 
(5) Sofern diese Satzung keine Begriffsbestimmungen trifft, gelten die Begriffsbestimmungen 

der Wasserversorgungssatzung. 
 
 

§ 2 
Grundsatz 

 
(1) Die Stadt Rheinsberg erhebt, soweit der Aufwand nicht durch Zuschüsse, Wassergebühren 

oder auf andere Weise gedeckt wird, für die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung sowie 
Erneuerung und Verbesserung der zentralen öffentlichen Wasserversorgungsanlagen  
Wasserversorgungsbeiträge zur Abgeltung der durch die Möglichkeit der Inanspruchnahme 
gebotenen besonderen wirtschaftlichen Vorteile. 

 
 
 

§ 3 
Gegenstand der Beitragspflicht 

 
(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, die an die zentrale öffentliche  

Wasserversorgungsanlage angeschlossen werden können und für die 
 

a) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist, sobald sie bebaut oder 
gewerblich genutzt werden dürfen, 

b) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht festgesetzt ist, wenn sie nach der 
Verkehrsauffassung Bauland sind und baulich oder gewerblich genutzt werden dürfen, 

c) bereits eine bauliche oder gewerbliche Nutzung besteht. 
 
(2) Wird ein Grundstück an die zentrale öffentliche Wasserversorgungsanlage tatsächlich 

angeschlossen, so unterliegt es der Beitragspflicht auch dann, wenn die Voraussetzungen 
des Absatzes 1 nicht erfüllt sind. 

 



Wasserversorgungsbeitragssatzung      

beschlossen: StVV 26. Oktober 2005          3

(3) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist – unabhängig von der Eintragung im Grundbuch – 
jedes räumlich zusammenhängende und einem gemeinsamen Zweck dienende 
Grundeigentum desselben Eigentümers, das eine selbstständige wirtschaftliche Einheit 
bildet. 

 
 

§ 4 
Beitragsmaßstab 

 
(1) Der Beitrag wird für die Wasserversorgung nach einem nutzungsbezogenen Maßstab 

berechnet. Dabei ist die ermittelte Grundstücksfläche mit einem Faktor je Vollgeschoss zu 
multiplizieren. 
Zur Ermittlung des Beitrages werden für das erste Vollgeschoss 25 % und für jedes weitere 
Vollgeschoss 15 % der Grundstücksfläche in Ansatz gebracht (Vollgeschossmaßstab). 
Vollgeschosse - gemäß der Brandenburgischen Bauordnung vom 25.03.1998 – GVBl.I S.82 
- sind oberirdische Geschosse, die über mindestens zwei Drittel ihrer Grundfläche eine Höhe 
von mindestens 2,30m haben. 
 

(2) Als anrechenbare Grundstücksfläche gilt 
a) bei Grundstücken im Bereich eines Bebauungsplanes die gesamte Fläche, wenn für 

das Grundstück im Bebauungsplan bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist, 
b) bei Grundstücken, die über die Grenzen eines Bebauungsplanes hinaus reichen, die 

Fläche im Bereich des Bebauungsplanes, wenn für diese bauliche oder gewerbliche 
Nutzung festgesetzt ist, 

c) bei Grundstücken die im Geltungsbereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB 
liegen und bei Grundstücken, die über die Grenzen einer solchen Satzung hinaus 
reichen, die Fläche, die durch diese Satzung dem Innenbereich gem. § 34 BauGB 
zugeordnet wird, 

d) bei Grundstücken, für die kein Bebauungsplan besteht und die innerhalb eines im 
Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen (§ 34 BauGB), die Gesamtfläche des 
Grundstücks, 

e) bei Grundstücken die mit Ihrer Fläche teilweise innerhalb des im Zusammenhang 
bebauten Ortsteiles gemäß § 34 BauGB und teilweise im Außenbereich gemäß § 35 
BauGB liegen, die dem Innenbereich zuzuordnende Fläche des Grundstücks, 

f) bei Grundstücken die nicht unmittelbar an die zentrale öffentliche 
Wasserversorgungsanlage innerhalb des Straßenkörpers angrenzen oder nur durch 
einen zum Grundstück gehörenden Weg mit dieser verbunden sind, die Fläche 
zwischen der der zentralen öffentlichen Wasserversorgungsanlage zugewandten 
Grundstücksseite und einer dazu verlaufenden Parallelen, deren Abstand durch die 
bauplanungsrechtlich zulässige Bebauung oder gewerbliche Nutzung bestimmt wird, 

g) bei Grundstücken, die über die sich nach Buchstabe a) bis f) ergebenden Grenzen 
hinaus bebaut oder gewerblich genutzt sind, die Fläche zwischen der jeweiligen 
Straßengrenze bzw. im Falle von Buchstabe f) der der Straße zugewandten 
Grundstücksseite und einer Parallelen hierzu, die in einer Tiefe verläuft, die der 
übergreifenden Bebauung oder gewerblichen Nutzung entspricht, 

h) bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan eine sonstige Nutzung ohne oder mit nur 
untergeordneter Bebauung festgesetzt ist (z. B. Dauerkleingärten, Schwimmbäder, 
Camping- und Festplätzen - nicht aber Flächen für die Landwirtschaft, Sportplätze und 
Friedhöfe), oder die innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 
BauGB) tatsächlich so genutzt werden, 75 % der nach a) bis d) ermittelten 
Grundstücksfläche, 
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i) bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan die Nutzung als Sportplatz oder als 
Friedhof festgesetzt ist oder die innerhalb eines im Zusammenhang bebauten 
Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsächlich so genutzt werden, sowie bei Grundstücken, für die 
durch Bebauungsplan die Nutzung als Fläche für die Landwirtschaft festgesetzt ist, die 
Grundfläche der an die zentrale öffentliche Wasserversorgungsanlage 
angeschlossenen Gebäude (gemessen an den Außenmauern) dividiert durch die 
Grundflächenzahl 0,2. Die so ermittelte Grundstücksfläche darf die tatsächliche 
Grundstücksfläche des Buchgrundstückes jedoch nicht übersteigen, 

j) bei bebauten Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB) die Grundfläche der an die 
zentrale öffentliche Wasserversorgungsanlage angeschlossenen Baulichkeiten 
(gemessen an den Außenmauern) dividiert durch die Grundflächenzahl 0,2. Die so 
ermittelte Fläche wird diesen Baulichkeiten dergestalt zugeordnet, dass ihre Grenzen 
jeweils im gleichen Abstand von den Außenwänden der Baulichkeit verlaufen. Bei einer 
Überschreitung der Grundstücksgrenze durch diese Zuordnung erfolgt eine 
gleichmäßige Flächenergänzung auf dem Grundstück, 

k) bei Grundstücken im Außenbereich (§35 BauGB), für die durch Planfeststellung 
bergrechtlichen Betriebsplan oder dieser ähnlichen Verwaltungsakt eine der baulichen 
Nutzung vergleichbaren Nutzung zugelassen ist (z.B. Abfalldeponie, 
Untergrundspeicher o.ä.), die Fläche des Grundstücks, auf die sich die 
Planfeststellung, der bergrechtliche Betriebsplan oder der dieser ähnliche 
Verwaltungsakte bezieht. 

 
(3) Als Zahl der Vollgeschosse nach Absatz 1 gilt 
 

a) soweit ein Bebauungsplan besteht, 
aa) die darin festgesetzte höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse, 
ab) bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan statt der Zahl der 

Vollgeschosse die Höhe der baulichen Anlagen festgesetzt ist, in Gewerbe-, 
Industrie- und Sondergebieten i. S. von § 11 Absatz 3 BauNVO die durch 3,5 
und in allen anderen Baugebieten die durch 2,3 geteilte höchstzulässige 
Gebäudehöhe auf ganze Zahlen aufgerundet, wenn hinter dem Komma eine 
5-9 steht und auf ganze Zahlen abgerundet, wenn hinter dem Komma eine 
1-4 steht 

ac) bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan weder die Zahl der 
Vollgeschosse noch die Höhe der baulichen Anlagen sondern nur eine 
Baumassenzahl festgesetzt ist, die durch 3,5 geteilte höchstzulässige 
Baumassenzahl auf ganze Zahlen aufgerundet, wenn hinter dem Komma 
eine 5-9 steht und auf ganze Zahlen abgerundet, wenn hinter dem Komma 
eine 1-4 steht 

ad) bei Grundstücken, auf denen gemäß Bebauungsplan nur Garagen oder 
Stellplätze    errichtet werden dürfen, die Zahl von einem Vollgeschoss je 
Nutzungsebene, 

ae)  soweit ein Bebauungsplan besteht, die Zahl der tatsächlichen oder sich 
durch Umrechnung ergebenen Vollgeschosse, wenn aufgrund vorhandener 
Bebauung oder aufgrund von Ausnahmen oder Befreiungen die Zahl der 
Vollgeschosse nach Buchstabe aa), die Gebäudehöhe nach Buchstabe ab) 
oder die Baumassenzahl nach Buchstabe ac) überschritten werden, 

b) soweit kein Bebauungsplan besteht, 
ba) bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlich vorhandenen 

Vollgeschosse, mindestens jedoch die Zahl der in der näheren Umgebung 
überwiegend vorhandenen Vollgeschosse, 

bb) bei unbebauten Grundstücken die Zahl der in der näheren Umgebung 
überwiegend vorhandenen Vollgeschosse, 
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bc) wenn es in der näheren Umgebung an einer Bebauung fehlt, anhand derer 
die überwiegende Zahl der Vollgeschosse ermittelt werden kann, die Zahl 
der Vollgeschosse, die nach Bebauungsplanrecht auf dem jeweiligen 
Grundstück zulässig wäre, 

bd) bei Grundstücken, die mit einem Kirchengebäude bebaut sind, die Zahl von 
einem Vollgeschoss, 

c) soweit in einem Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die 
Gebäudehöhe bzw. die Baumassenzahl bestimmt ist, bei Grundstücken, 
ca) für die durch Bebauungsplan eine Nutzung als Fläche für die Landwirtschaft 

festgesetzt ist, die Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse, 
cb) für die durch Bebauungsplan eine Nutzung als Wochenendhausgebiet 

festgesetzt ist, die Zahl von einem Vollgeschoss, 
cc) die in anderen Baugebieten liegen, der in der näheren Umgebung 

überwiegend festgesetzte und/oder tatsächlich vorhandene (§ 34 BauGB) 
Berechnungswert nach Buchstabe ba) bis Buchstabe bc), 

d) bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan eine sonstige Nutzung ohne oder mit 
nur untergeordneter Bebauung festgesetzt ist (z. B. Dauerkleingärten, Sport-, Fest- 
und Campingplätze, Schwimmbäder, Friedhöfe), oder die außerhalb von 
Bebauungsplangebieten tatsächlich so genutzt werden die Zahl von einem 
Vollgeschoss. 

e) bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB), für die durch 
Planfeststellungsbeschluss oder diesem ähnlichen Verwaltungsakt eine der baulichen 
Nutzung vergleichbare Nutzung zugelassen ist, bezogen auf die Fläche nach Absatz 
2 Buchstabe h), die Zahl von einem Vollgeschoss. 

   f) bei Grundstücken, die wie ein mit mind. einem Vollgeschoss bebautes Grundstück zu 
Wohn- oder Gewerbezwecken genutzt werden, ohne dass die Bebauung einem 
Vollgeschoss entspricht, gilt jedes angefangene Geschoss als ein Vollgeschoss. 

 
(4) Bei Grundstücken, die im Geltungsbereich einer Satzung über einen Vorhaben- und 

Erschließungsplan bzw. einen vorhabensbezogenen Bebauungsplan liegen, sind zur 
Ermittlung der Beitragsflächen die Vorschriften entsprechend anzuwenden, wie sie bestehen 
für 
a) Bebauungsplangebiete, wenn in der Satzung Bestimmungen über das zulässige 

Nutzungsmaß getroffen sind, 
b) die im Zusammenhang bebauten Ortsteile (§ 34 BauGB), wenn die Satzung keine 

Bestimmungen über das zulässige Nutzungsmaß enthält. 
 
 

§ 5 
Beitragssatz 

 
Der Beitragssatz für die erstmalige Herstellung, Erweiterung und Anschaffung der zentralen 
öffentlichen Wasserversorgungsanlagen beträgt 5,11 EURO je Quadratmeter beitragspflichtiger 
Fläche.  
 

§ 6 
Beitragspflichtige 

 
(1) Beitragspflichtig ist, wer zum Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides 

Eigentümer des Grundstückes ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist 
anstelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte beitragspflichtig. Bei Wohnungs- und 
Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur entsprechend ihrem 
Miteigentumsanteil beitragspflichtig.  
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(2) Besteht für das Grundstück ein Nutzungsrecht, so tritt der Nutzer an die Stelle des 

Eigentümers. Nutzer sind die in § 9 des Sachenrechtsbereinigungsgesetzes vom 21.09.1994 
(BGBl. I, S. 2457) genannten natürlichen oder juristischen Personen des privaten und des 
öffentlichen Rechts. Die Beitragspflicht dieses Personenkreises entsteht nur, wenn zum 
Zeitpunkt der Fälligkeit des Beitrages das Wahlrecht über die Bestellung eines Erbbaurechts 
oder den Ankauf des Grundstücks gemäß den §§ 15 und 16 des 
Sachenrechtsbereinigungsgesetzes bereits ausgeübt und gegen den Anspruch des Nutzers 
keine der nach dem Sachenrechtsbereinigungsgesetz statthaften Einreden und 
Einwendungen geltend gemacht worden sind; anderenfalls bleibt die Beitragspflicht des 
Grundstückseigentümers unberührt. 

 
(3) Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner. 
 
 

§ 7 
Entstehung der Beitragspflicht 

 
(1) Die Beitragspflicht entsteht, sobald das Grundstück an die öffentliche Einrichtung 

angeschlossen werden kann. 
 
(2) Im Falle des § 3 Absatz 2 entsteht die Beitragspflicht mit dem tatsächlichen Anschluss der 

auf dem Grundstück vorhandenen Baulichkeit. 
 
(3) Für Grundstücke, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Satzung bereits an die  

Wasserversorgungsanlage angeschlossen werden konnten, entsteht die 
Anschlussbeitragspflicht mit dem Inkrafttreten der Satzung. Das gleiche gilt für Grundstücke, 
die beim Inkrafttreten dieser Satzung bereits angeschlossen waren. 

 
 

§ 8 
Vorausleistungen 

 
Auf die künftige Beitragsschuld können angemessene Vorausleistungen verlangt werden, sobald 
mit der Durchführung der Maßnahme begonnen worden ist. Die Vorausleistungen werden nach 
dem für den Beitrag geltenden Maßstab erhoben. Der § 6 gilt entsprechend. Eine entrichtete 
Vorausleistung wird bei der Erhebung des endgültigen Beitrages gegenüber dem endgültigen 
Beitragsschuldner verrechnet. Die Vorausleistung darf 60 % der späteren Beitragsschuld nicht 
übersteigen. 
 

§ 9 
Veranlagung und Fälligkeit 

 
Der Wasserversorgungsbeitrag wird durch Bescheid festgesetzt und drei Monate nach 
Bekanntgabe des Bescheides fällig. Das Gleiche gilt für die Erhebung einer Vorausleistung. 
 
 
 

 
 
 
 



Wasserversorgungsbeitragssatzung      

beschlossen: StVV 26. Oktober 2005          7

§ 10 
Ablösung durch Vertrag 

 
(1) In den Fällen, in denen die Beitragspflicht noch nicht entstanden ist, kann die Ablösung 

durch Vertrag vereinbart werden. 
 

(2) Die Höhe des Ablösungsbeitrages ist nach Maßgabe des in den §§ 4 und 5 bestimmten 
Beitragsmaßstabes und Beitragssatzes zu ermitteln. 

 
(3) Durch Zahlung des Ablösungsbetrages wird die Beitragspflicht endgültig abgegolten. 
 
 

§ 11 
Kostenerstattungsanspruch 

 
(1) Wird für ein Grundstück ein weiterer Grundstücksanschluss oder für eine von einem 

Grundstück, für das die Beitragspflicht bereits entstanden ist, abgeteilte und zu einem 
Grundstück verselbstständigte Teilfläche ein weiterer eigener Grundstücksanschluss an die 
zentrale öffentliche Wasserversorgungsanlage hergestellt, angeschafft, erneuert, verbessert 
oder unterhalten, so sind die Aufwendungen für die Herstellung, Erneuerung, Veränderung 
und Beseitigung sowie die Kosten für die Unterhaltung dieses Grundstücksanschlusses in 
der tatsächlich entstandenen Höhe zu erstatten.  

 
(2) Der Erstattungsanspruch entsteht mit der Beendigung der Maßnahme. Die Maßnahme ist 

beendet, wenn der jeweilige Grundstücksanschluss betriebsbereit hergestellt, erneuert, 
verändert, unterhalten oder beseitigt ist.  

 
(3) §§ 6, 8 und 10 gelten entsprechend. 
 
(4) Der Erstattungsbetrag wird durch Bescheid festgesetzt und ist drei Monate nach 

Bekanntgabe des Bescheides fällig. 
 
 

§ 12 
Auskunfts- und Duldungspflicht 

 
(1) Die Abgabepflichtigen und ihre Vertreter haben der Stadt Rheinsberg und deren 

Beauftragten die für die Festsetzung und Erhebung der Abgaben erforderlichen Auskünfte zu 
erteilen. 

 
(2) Die Stadt Rheinsberg und deren Beauftragte können an Ort und Stelle ermitteln. Die nach 

Absatz 1 zur Auskunft verpflichteten Personen haben dies zu ermöglichen und in dem 
erforderlichen Umfange zu helfen. 

 
 
 

§ 13 
Anzeigepflicht 

 
(1) Jeder Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück mit Auswirkungen auf die 

Abgabepflicht ist der Stadt Rheinsberg sowohl von dem Verkäufer als auch von dem 
Erwerber innerhalb eines Monats schriftlich anzuzeigen. 
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(2) Sind auf dem Grundstück Anlagen vorhanden, die die Berechnung der Abgaben 
beeinflussen, so hat die oder der Abgabenpflichtige dies unverzüglich der Stadt Rheinsberg 
schriftlich anzuzeigen. Dieselbe Verpflichtung besteht für sie oder ihn, wenn solche Anlagen 
neu geschaffen, geändert oder beseitigt werden. 

 
 

§ 14 
Datenverarbeitung 

 
Zur Ermittlung der Abgabe- und Kostenerstattungspflichtigen und zur Festsetzung und Erhebung 
der Abgaben und Kostenerstattungen nach dieser Satzung ist die Verarbeitung der hierfür 
erforderlichen personen- und grundstücksbezogenen Daten gemäß der Vorschriften der 
Datenschutzgesetze bei der Stadt Rheinsberg bzw. bei deren Beauftragten zulässig. 
 
 

§ 15 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 15 KAG handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig 

 
1. entgegen § 12 Absatz 1 die für die Festsetzung und Erhebung der Abgaben 

erforderlichen Auskünfte nicht erteilt, 
2. entgegen  § 12  Absatz 2  keine Ermittlung an Ort und Stelle zulässt, 
3. entgegen § 13 Absatz 1 den Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück nicht 

innerhalb eines Monats schriftlich anzeigt, 
4. entgegen § 13 Absatz 2 nicht schriftlich anzeigt, dass Anlagen auf dem Grundstück 

vorhanden sind, die die Berechnung der Abgabe beeinflussen, gemäß § 4 dieser 
Satzung 

5. entgegen § 13 Absatz 2 die Neuschaffung, Änderung oder Beseitigung solcher 
Anlagen nicht schriftlich anzeigt, 

 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 10.000,00 EURO geahndet werden. 
 
 

§ 16 
 Sprachform 

 
Sämtliche  in der männlichen Form gebrauchten Personenbezeichnungen gelten auch in der 
weiblichen Form. 
 

§ 17 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
Rheinsberg, 26.10.2005 
 
 
Richter     
Bürgermeister     
        Dienstsiegel 


